
Grundeigentumsrecht richtig für den 
Wiederaufbau, der Stadt Rostock 
durch - die bestmögliche Ausnutzung 
des Bodens für Wohn- und Wirt
schaftszwecke angewendet wird und 
Spekulationen auf diesen Gebieten 
ausgeschlossen sind. Das Aktiv berät 
über alle in der Praxis auf getretenen 
Fragen und gibt dann über die stän
dige Kommission Empfehlungen an 
die Fachabteilungen des Rates der 
Stadt. Insbesondere lenkt es bei 
Grundstücksverträgen und der Ver
leihung von Nutzungsrechten an 
volkseigenen Grundstücken . sein 
Augenmerk auf die Einhaltung der 
Prinzipien bei der Durchführung des 
Genehmigungsverfahrens. So ist bei
spielsweise erreicht worden, daß auch 
die Errichtung und Veräußerung von 
Wochenendhäusern der Genehmigung 
unterliegen, da hier in einigen Fäl
len spekulative Absichten festgestellt 
worden sind.
Durch die Hinweise von Bürgern 
wurde u. a. bekannt, daß das Stadt
bauamt die Inanspruchnahme von 
Grund und Boden nach dem Aufbau
gesetz in einigen Fällen zu früh vor
genommen hatte. Dabei handelte es 
sich um Gärten, bei denen durch 
diese verfrühte Maßnahme die Ernte 
für einige Jahre ausfiel. Die Arbeits
weise des Stadtbauamtes ist inzwi
schen auf Grund der Hinweise des 
Aktivs geändert worden.
Eng an die Tätigkeit in diesem Ak
tiv knüpft sich die Mitarbeit eines 
Notars in der Qenehmigungskommis- 
sion an. Der Sinn seiner Mitarbeit 
ist es nicht, die Verträge des Staat
lichen Notariats unter allen Umstän
den genehmigen zu lassen, sondern 
daß kollektiv beraten wird, welche 
Verträge unter Beachtung der je
weiligen politischen und wirtschaft
lichen Situation vorrangig bearbeitet 
werden müssen und dann auch ge
nehmigt werden. Besonders nützlich 
waren hier schon die Anregungen der 
übrigen Kommissionsmitglieder für 
die Verbesserung der Tätigkeit des 
Staatlichen Notariats. So wurde z. B. 
der Hinweis gegeben, die Bürger aus
führlicher als bisher über das Ge
nehmigungsverfahren und den Eigen
tumsübergang bei Grundstücken zu 
belehren und das in die Verträge 
aufzunehmen, damit die Gewähr be
steht. daß die Beteiligten über die 
Rechtsfolgen Klarheit besitzen. Es 
wurde auch darauf hingewiesen, daß 
den Vertragspartnern bei Kaufver
trägen in ihrem eigenen Interesse 
empfohlen werden sollte, die Zah
lung des Kaufpreises erst nach der 
Eintragung im Grundbuch vorzuneh
men und ihn evtl, solange zu hin
terlegen. Als sehr wesentlich ist auch 
die Empfehlung anzusehen, nach der 
in den Verträgen die künftige Rege
lung über den Tausch von Wohnun
gen oder andere Wohnungsfragen 
nicht enthalten sein sollten, da häu
fig dadurch die Tätigkeit dbr Abtei
lung Wohnraumlenkung bei der Ver-

t

teilung des Wohnraums erschwert 
wird, -Die Beteiligten hatten nämlich 
in einigen Fällen die Genehmigung 
des. Vertrages gleichzeitig als Geneh
migung für die Wohnungsvereinba
rungen angesehen.
Ein weiterer Hinweis geht dahin,- 
beim Verkauf von reparaturbedürf
tigen Hausgrundstücken den Käufern 
zu empfehlen, sich zu verpflichten, 
in einer bestimmten Zeit eine Bau
auflage des Stadtbauamtes einzu
holen.
Ein anderer Notar nimmt nicht nur 
an den Sitzungen der Entschädigungs
kommission teil, sondern hilft der 
Abteilung Finanzen, alle die mit dem 
Entschädigungsverfahren zusammen
hängenden rechtlichen Fragen rich
tig zu lösen. Zu diesem Zweck hatte 
er zunächst in einer erweiterten 
Dienstbesprechung mit den verant
wortlichen Angestellten die recht
lichen Probleme des Entschädigungs
gesetzes und seine Durchführung er
läutert. Gemeinsam wurde dann ein 
Vorschlag ausgearbeitet, welchen In
halt die nach § 12 der 1. DB zum 
Entschädigungsgesetz vom 30. April 
1960 (GBl. I S. 337) vorzunehmenden

„Die Einbeziehung der Werktätigen 
in die Leitung unseres Staates und 
der Wirtschaft ist kein Lippen
bekenntnis, sondern eine Lebensfrage 
unserer sozialistischen Gesellschafts
ordnung.“ Von diesem Hinweis des 
Vorsitzenden des Staatsrates in der 
Programmatischen Erklärung vor der 
Volkskammer am 4. Oktober 1960 
gingen wir bei der Durchsetzung des 
Beschlusses des Bezirkstags Suhl zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit aus. Um die 
Werktätigen des Bezirks besonders 
zur Mitarbeit in den Ständigen Kom
missionen Innere Angelegenheiten, 
öffentliche Ordnung und Sicherheit 
der örtlichen Volksvertretungen zu 
gewinnen, wurde deshalb u. a. eine 
Wanderausstellung über die Pro
bleme der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung eröffnet.
Die Ausstellung steht unter dem 
Motto „Das geht auch Dich an!“ Sie 
war durch den Rat des Bezirks, die 
Bezirksbehörde der Deutschen Volks
polizei, die Bezirksstaatsanwaltschaft 
und die Deutsche Versieherungs-An
stalt zusammengestellt worden und 
bisher in den Kreisen Suhl, Meinin
gen und Hildburghausen zu sehen. 
Über 72 000 Bürger haben bisher die 
Ausstellung besucht.

Die Ausstellung beginnt mit einer 
eindrucksvollen Darstellung der 
ökonomischen Entwicklung des Be
zirks Suhl innerhalb des Siebenjahr-

Vereinbarungen zweckmäßigerweise 
haben sollten. In die Vereinbarung 
wird nunmehr u. a. auch aufgenom
men, ob die, Beteiligten (Eigentümer 
und Gläubiger) Rentner oder Emp
fänger sonstiger staatlicher Unter
stützungen sind (siehe § 21 der 1. DB) 
und wie sie sich über die Kosten
regelung geeinigt haben.
Durch eine gute Auswahl der Ver
fahren konnte 'erreicht werden, daß 
die Entschädigungssachen, in denen 
Erbscheine bzw. Vereinbarungen er
forderlich sind, auf einen bestimm
ten Zeitraum konzentriert werden. 
Dadurch ist es dem Notar jetzt bes
ser möglich, die Anträge an Ort und 
Stelle aufzunehmen und Ent
würfe für die Vereinbarungen her
zustellen. Den Beteiligten bleiben da
durch Zeit und Wege zum Staatlichen 
Notariat erspart.
Auf Grund dieser Zusammenarbeit 
ist jetzt das Staatliche Notariat Ro
stock (Stadt) nicht mehr isoliert, son
dern wird in einer vernünftigen Ab
stimmung mit den örtlichen Organen 
tätig.
GÜNTER SbpUDNN. Notar
beim Staatlichen Notariat Rostock (Stadt)

plans. Der Besucher wird mit der 
Größe der Vorhaben des Volkswirt
schaftsplanes bekannt gemacht und 
angeregt, diese Vorhaben auf jede 
nur mögliche Weise zu unterstützen 
und zu schützen. Damit wird der 
enge Zusammenhang deutlich, der 
zwischen der Lösung der ökonomi
schen Aufgaben und der Aufrecht
erhaltung von Sicherheit und Ord
nung besteht. An Hand konkreten 
Bild- und Zahlenmaterials, von Sta
tistiken und grafischen Darstellun
gen auf den Gebieten des Luff-j 
Brand- und Ärbeitschutzes, der Ver
kehrssicherheit, der Ordnung und 
Sicherheit in unseren Dörfern (Tier
verluste), der Kriminalitätsentwick
lung u. a. m. wird die Bedeutung 
der Mitarbeit der Werktätigen an 
der Gewährleistung von Ordnung 
und Sicherheit dargestellt und wer
den die Aufgaben der Ständigen 
Kommissionen Innere Angelegenhei
ten, öffentliche Ordnung und Sicher
heit erläutert.
Die Ausstellung hat bereits einen 
wertvollen Beitrag zur Verbesse
rung der Arbeit der Ständigen 
Kommission der örtlichen Volksver
tretungen geleistet. Durch sie ange
regt sind z. B. die Ständigen Kom
missionen Innere Angelegenheiten, 
öffentliche Ordnung und Sicherheit 
des Kreises Hildburghausen zu einem 
Leistungsvergleich unter dem Motto 
„Wie machen es die Besten?“ über
gegangen.

Das geht auch Dich an!

645


